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Nachweis des Baustellenpraktikums 
 
 
Nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum Bauzeichner/zur Bauzeichnerin vom 
12. Juli 2002 ist das abzuleistende Baustellenpraktikum vom 1. bis 3. Ausbildungsjahr aus 
den Positionen 10, 11 und 12 des Ausbildungsrahmenplanes abzuleiten. 
 
 
Hierfür ergibt sich eine Richtzeit von je 8 Ausbildungswochen im ersten und zweiten und 2 
Ausbildungswochen im dritten Ausbildungsjahr. Sinn des Praktikums ist es, die Fertigkei-
ten und Kenntnisse im Rahmen von prozesshaften Abläufen und praktischen Baustellentä-
tigkeiten kennen zu lernen. 
 
 
Während der Ausbildung sind gemäß Ausbildungsrahmenplan mindestens 20 Baustellen-
begehungen oder Werksbesichtigungen vorgesehen. Diese Baubegehungen können auch 
durch ein zusammenhängendes Praktikum entsprechender Zielsetzung nachgewiesen 
werden. Sinn dieser Begehungen ist es, insbesondere folgende Sachverhalte durch Erfah-
rung kennen zu lernen: Baustellenbetrieb, Kontrolle der Bauausführung, Qualitätsüberwa-
chung der Baustoffe, Einhalten der Zeichnungsmaße bei der Ausführung, Terminabspra-
che mit nachfolgenden Gewerken, Aufmaße nehmen, Änderungen besprechen, Bauab-
nahme begleiten, Bauaufnahmen bzw. Bauzustandsermittlungen, Baueinmessungen auch 
mit Vermessungsbüros, Bauleitung, Detaillierungen, Feststellen und Überprüfen von An-
schlussmaßen, Fenster, Türen, Treppen, Haustechnik, Zusammenarbeit mit Fremdbetrie-
ben, Energieversorgung, Wasserzu- und -ableitung sowie Behördenkontakte. 
 



Dieses Formular ist der Anmeldung zur Zwischenprüfung beizufügen für die abgeleiste-
ten Praktika im 1. Ausbildungsjahr 
Für die Praktika im 2. und 3. Ausbildungsjahr ist das Formular der Anmeldung zur Ab-
schlussprüfung beizufügen  
 
 
Überbetriebliche oder betriebliche Praktika 1. – 3. Ausbildungsjahr 
 
 
Ausbildungs- 

jahr 
Tätigkeitsart Zeitraum Anschrift u. Unterschrift der 

Firma, bei der das Praktikum 
durchgeführt wurde 

1 Lfd. Nr. 10* 
Mitwirken bei Baupro- 
zessen und Durchfüh- 
ren von Bauarbeiten 
 

  

1 Lfd. Nr. 11* 
Bestandsaufnahme und 
Vermesssung 
 
 

  

1 Lfd. Nr. 12* 
Rechnergestütztes 
Zeichnen 
 
 

  

2 Lfd. Nr. 10* 
Mitwirken bei Baupro- 
zessen und Durchfüh- 
ren von Bauarbeiten 
 

  

2 Lfd. Nr. 11* 
Bestandsaufnahme und 
Vermesssung 
 
 

  

2 Lfd. Nr. 12* 
Rechnergestütztes 
Zeichnen 
 
 

  

3 Lfd. Nr. 12* 
Rechnergestütztes 
Zeichnen 
 
 

  

 
*) Die Ziffern geben die Position des Ausbildungsrahmenplans an. 
 



Dieses Formular ist der Anmeldung zur Abschlussprüfung beizufügen 
 
Baubegehungen oder Werksbesichtigungen 
(Während der gesamten Ausbildung) 
 
Nr. Baustellen- und 

Werksbesichtigungen 
Berichts-Nr. Baustelle Datum für die Richtigkeit

(Ausbilder) 
1.  

 
    

2.  
 

    

3.  
 

    

4.  
 

    

5.  
 

    

6.  
 

    

7.  
 

    

8.  
 

    

9.  
 

    

10.  
 

    

11.  
 

    

12.  
 

    

13.  
 

    

14.  
 

    

15.  
 

    

16.  
 

    

17.  
 

    

18.  
 

    

19.  
 

    

20.  
 

    

 


